


GEMEINSAM
DURCHSETZEN

Wie gut unsere Arbeitsbedingungen sind und wie gut unsere Arbeit 
bezahlt wird, das handeln Gewerkschaften und Arbeitgeber  
in Tarifverhandlungen aus. Meist sind es harte Verhandlungen – 
und oftmals ist es sogar nötig, unsere Forderung mit einem Streik  
zu bekräftigen. Je stärker die Gewerkschaften sind, je mehr  
Kolleginnen und Kollegen sich in ihnen zusammenschließen, desto 
bessere Arbeitsbedingungen und desto bessere Löhne können  
wir gemeinsam durchsetzen und in einem Tarifvertrag absichern. 

GUTE ARBEIT, 
GUTE LÖHNE

Wir brauchen gute Arbeit für ein gesundes Leben. Arbeit darf nicht 
krank machen. Wir brauchen gute Löhne. Arbeit darf nicht arm 
machen. Gute Arbeit, gute Löhne – gutes Leben. Dafür streiten 
die Gewerkschaften, dafür streitet ver.di, dafür streiten wir. Mit Erfolg.



GUTE LÖHNE,  
GUTES LEBEN

Und das zahlt sich aus: Wer hierzulande nach einem Tarifvertrag  
bezahlt wird, verdient in aller Regel deutlich mehr Geld als  
Beschäftigte, für die kein Tarifvertrag gilt. Das zeigen Erhebungen  
des Statistischen Bundesamtes: Beschäftigte mit einem Branchen-
tarifvertrag verdienen im Schnitt 5,6 Prozent mehr Lohn als 
Beschäftigte ohne gültigen Tarifvertrag. Und Beschäftigte im Geltungs-
bereich eines Firmentarifvertrags verdienen sogar rund 8 Prozent 
mehr als die Beschäftigten ohne einen entsprechenden Tarifvertrag. 
Gute Tarifverträge, gute Löhne, gutes Leben. Wer schlecht bezahlt 
wird, kann sich kein gutes Leben leisten.

ES GEHT
UM MEHR

Aber es geht um weit mehr noch als um den guten Lohn. 
Kürzere und geregelte Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub, Freistel-
lungen zur Weiterbildung und für Familienangelegenheiten, 
Zulagen, mehr Arbeitssicherheit oder auch zusätzliche Rente im 
Alter – all das kann in Tarifverträgen festgeschrieben werden. Und 
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat da schon sehr viel 
erreicht.



GUTES LEBEN
AUCH IM ALTER

Für die Beschäftigten der Versicherungsgruppe „Provinzial Nordwest“ 
haben wir unlängst einen Tarifvertrag über eine betriebliche  
Altersversorgung abschließen können. Und die wird ausschließlich 
durch den Arbeitgeber finanziert. Ein Tarifvertrag, der für die 
Zukunft vorsorgt und mehr Sicherheit verschafft. Gutes Leben – auch 
im Alter.

Um ihre Gesundheit ging es den Beschäftigten des Klinikkonzerns 
„Damp Holding“: Mit ihrer Gewerkschaft ver.di haben sie einen  
„Tarifvertrag zur Förderung der betrieblichen Gesundheit 
und der altersgerechten Arbeit“ durchgesetzt. Gute Arbeit, gutes 
Leben. 

MEHR LEBENS- 
QUALITÄT

Bei der „Rhein-Neckar-Verkehr GmbH“ konnte ein „Tarifvertrag  
Demografie“ erreicht werden, in dem ein Recht auf Freistellun-
gen für die älteren Kolleginnen und Kollegen festgeschrieben ist.  
Ab Oktober 2016 haben dort Beschäftigte ab 55 Jahren – gestaffelt 
nach dem jeweiligen Alter – ein Recht auf tageweise Freistellungen, 
mit 55 Jahren sind es 6,5 zusätzliche Tage, mit 60 Jahren 
schon 27 Tage und mit 63 Jahren 45 Tage im Jahr. Ein großer 
Erfolg für die Beschäftigten und sicher auch für ihre Familien und 
Freundeskreise. Gute Tarifverträge, mehr Lebensqualität.



DER ERSTE
TARIFVERTRAG
Hinter diesen Erfolgen steht ein langer gewerkschaftlicher 
Kampf – für gute Arbeit, für gute Löhne, für ein besseres Leben.  
Es war der Verband der Deutschen Buchdrucker, eine Vorläufer- 
Organisation der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft  
ver.di, der vor genau 143 Jahren, anno 1873, eine Pausenregelung 
durchsetzen und in einem Tarifvertrag festschreiben konnte. 
Es war der erste Tarifvertrag in Deutschland überhaupt. Damals kämpf-
ten die Kolleginnen und Kollegen um eine Begrenzung der unerträglich 
langen Arbeitszeiten. „Die tägliche Arbeitszeit ist eine zehnstündige, 
incl. eine Viertelstunde Frühstück und eine Viertelstunde Vesper“, heißt 
es in dem Vertrag.

MACHEN SIE 
MIT!

Inzwischen können die Gewerkschaften auch immer öfter geson derte 
Vorteile für die Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen und im Tarifver-
trag verankern. So etwa kürzlich bei der „Arbeiterwohlfahrt Region 
Hannover“, in deren Firmentarifvertrag ein zusätzlicher freier Tag 
im Jahr für die ver.di-Mitglieder im Betrieb verein bart ist. 
Sehr zu Recht. Denn die Gewerkschaftsmitglieder in den Betrieben und 
Verwaltungen sind es, die ihre Gewerkschaft stark und durchsetzungs-
fähig machen. Stark machen für mehr gute Arbeit, mehr gute Löhne, 
mehr Sicherheit, stark für ein besseres Leben. Machen Sie mit!



Was Können TARIFVERträge Alles regeln?

 Ausbildungs-
Qualität

 ARBEITSZEIT

 ÜBERNAHME NACH
DER Ausbildung

 WEITERBILDUNG

 PROBEZEIT UND
KÜNDIGUNGSFRISTEN

 GEHALT/
AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

Überstunden-
Zuschläge

 VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN

URLAUBSTAGE
UND URLAUBSGELD

 SONDERZAHLUNGEN
UND WEIHNACHTSGELD

Altersgerechtes
Arbeiten

Betriebliche
Altersvorsorge

Betrieblicher
Gesundheitsschutz
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RÄTSEL



ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE  
FÜR EINE MITGLIEDSCHAFT BEI VER.DI

HIER SIND DIE 10 BESTEN
1  Tarifverhandlungen: Weil faire Arbeitsbedingungen nur fair sind.
Erfolgreiches Arbeiten braucht angemessene Bezahlung, planbare Arbeitszeiten und ein gesichertes 
Arbeitsverhältnis. Wir verhandeln das für Sie, zusammen mit Ihnen. Übrigens: Davon profitieren 
besonders Frauen mit im Schnitt 9 Prozent höheren Stundenlöhnen als ohne Tarifvertrag.

2 Streik: Weil auch im Streikfall die Kasse stimmt.
Wenn Arbeitgeber berechtigte Forderungen nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen  
ignorieren, kann ein Streik unumgänglich werden. Dann zahlen wir unseren Mitgliedern Streik-
geld, um Einkommenseinbußen aufzufangen.

3 Kündigung: Weil Sie bei Kündigung kämpfen können.
Unsere Arbeitsrechtsexperten beraten Sie im Kündigungsfall. Und wo ein Rechtsstreit unver-
meidlich wird, haben Mitglieder vollen Rechtsschutz. Übrigens: Gewerkschaftsmitglieder werden 
deutlich seltener gekündigt als Nichtmitglieder.

4 Elternzeit: Weil auch Eltern Rat und Schutz brauchen.
Kündigt sich Nachwuchs an, kommt viel Neues auf werdende Eltern zu. Wir stehen Ihnen bei allen 
Fragen zu Mutterschutz, Kündigungsschutz und Rückkehr in den Job beratend zur Seite.

5 Mobbing: Weil Sie bei Mobbing nicht allein sind.
Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz trifft mehr Menschen, als man denkt. Und für 
sich allein kommt man schwer dagegen an. Wir von ver.di beraten Sie und helfen Ihnen, sich 
wirkungsvoll zu wehren.

6 Mietrecht: Weil fragen für Mieter nichts kostet.
Ob bei Fragen zu Mietrecht, Mieterhöhung oder Ärger mit Nachbarn: ver.di bietet allen  
Mitgliedern gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund e.V. eine kostenfreie Erstberatung.

7 Lohnsteuerberatung: Weil die Steuererklärung kein Papierkrieg sein muss.
Wer dem Finanzamt kein Geld schenken will, bekommt als ver.di-Mitglied kostenlos Hilfe bei  
der persönlichen Steuererklärung. Und das kann sich richtig lohnen.

8 Bildungsangebote: Weil Weiterbildung klug und erfolgreich macht.
Wählen Sie als Mitglied aus jährlich über 1.000 Seminaren, Veranstaltungen und Weiter-
bildungen. Übrigens: Für Mitglieder sind viele Angebote günstiger oder sogar kostenfrei.

9 Preisvorteile: Weil Sie für vieles viel weniger zahlen.
Nutzen Sie auch die finanziellen Vorteile einer Mitgliedschaft. Unsere Partner aus den  
Bereichen Vorsorge, Versicherung, Finanzen, Reisen und Freizeit bieten Mitgliedern attraktive 
Sonderkonditionen.

10 Aktivitäten: Weil man mit Anderen mehr erreicht und erlebt.
ver.di ist überall. Werden Sie bei uns aktiv und treffen Sie Gleichgesinnte aus Ihrer Gegend.  
Zum Austausch, zum Spaß und für Aktionen. ver.di bietet viele Events und freut sich auf Ihr 
Engagement.

WWW.MITGLIEDWERDEN.VERDI.DE
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„Tarifverhandlungen  
ohne das Recht  

zum Streik 
 wären nicht mehr als  
‘kollektives Betteln’.”

Bundesarbeitsgericht,  
in einem Grundsatzurteil 

vom 10.6.1980



SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht  Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   

ICH MÖCHTE MITGLIED WERDEN ab: 

IBAN 

Werber/-in
Name

Mitglied, Nr.

BIC

Zahlungsweise zur Monatsmitte  zum Monatsende

Datum  Unterschrift

Name  

Vorname

■ Frau  

■ Herr

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Arbeitgeber

PLZ, Ort
monatlicher
Bruttoverdienst  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 %
des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandatsreferenz wird 
separat mitgeteilt.

Geburtsdatum Telefon

Datum  Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich 
gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und 
Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und 
sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet 
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung. 
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